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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang „Wirtschaftsrecht Praxis Plus“ 
mit dem Studienabschluss „Bachelor of Laws“ 
am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
der Fachhochschule Aachen
vom 19. November 2020

Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 in verbindung mit § 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein- 
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (Gv. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 1. September 2020 (Gv. NRW. S. 890), und der Rahmenprüfungsordnung (RPo) für die bachelor- und Masterstudiengänge 
an der Fachhochschule Aachen vom 1. Februar 2018 (FH-Mitteilung Nr. 3/2018), zuletzt geändert durch Änderungsordnung 
vom 6. Juli 2020 (FH-Mitteilung Nr. 78/2020),  hat der Fachbereich Wirtschaftswissenschaften folgende Änderung der 
Prüfungsordnung vom  29. April 2020 (FH-Mitteilung Nr. 33/2020) erlassen:

Teil 1  |  Änderungen

1. Es wird folgender § 1 a eingefügt:
„ § 1 a  |  Corona-Epidemie 
Regelungen, die das Rektorat in Ausübung seiner ihm durch die auf der Grundlage von § 82 a HG ergangene 
verordnung zur bewältigung der durch die Coronavirus-SARS-Cov-2-Epidemie an den Hochschulbetrieb gestellten 
Herausforderungen (Corona-Epidemie-Hochschulverordnung) vom 15. April 2020 in der jeweils geltenden Fassung 
verliehenen befugnisse erlässt oder erlassen hat, gehen den bestimmungen dieser Prüfungsordnung für die Dauer 
der Geltung der rektoratsseitigen Regelungen vor.“

2. § 16 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

– Satz 2 wird neu gefasst:
„ Andere Prüfungsformen wie mündliche Prüfungen (als Einzel- oder Gruppenprüfung), schriftliche 
Studienarbeiten (als Hausarbeit), mündliche vorträge (als Präsentation oder Referat) oder elektronische 
Prüfungen in vergleichbarem Umfang sind möglich.“

– In Satz 4 wird neu gefasst:
„ Mündliche Prüfungen werden vor einem Prüfer oder einer Prüferin in Gegenwart eines sachkundigen beisitzers 
oder einer sachkundigen beisitzerin abgehalten; § 9 Absatz 3 Satz 1 RPo bleibt unberührt.“

– Am Ende werden folgende Sätze ergänzt:
„ Elektronische Prüfungen dauern etwa 90 Minuten. Sofern schriftliche Prüfungen in elektronischer 
Kommunikation stattfinden, erfolgt die bearbeitung der Aufgaben je nach vorgabe des Prüfers bzw. der 
Prüferin entweder direkt in einer Maske der für die Prüfung genutzten Lernplattform oder sie wird nach 
einer bearbeitung am eigenen Rechner des Prüflings und Umwandlung in ein PDF-Format wieder auf die 
Lernplattform hochgeladen.“

Teil 2  |  Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Veröffentlichung

(1) Diese Änderungsordnung tritt am 1. März 2021 in Kraft. Sie wird im verkündungsblatt der Fachhochschule  Aachen 
( FH-Mitteilungen) veröffentlicht.

(2) Ausgefertigt aufgrund des beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften vom 
5. November 2020 und der rechtlichen Prüfung durch das Rektorat gemäß beschluss vom 16. November 2020.
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Aachen, den 19. November 2020

Der Rektor 
der Fachhochschule Aachen 
in vertretung 
 
 
gez. Stempel 
 
volker Stempel

Hinweis nach § 12 Absatz 5 HG:
Die verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des ordnungs- oder sonstigen autonomen Rechts der 
FH Aachen kann gegen diese ordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) die ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
b) das Rektorat hat den beschluss des zuständigen Gremiums vorher beanstandet oder 
c) der Form- oder verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.


